
Lauterkeitsrechtliche Informationspflichten:
Aufgeklärter Verbraucher vs. aufzuklärender Verbraucher?

Die Richtl inie 2005/29/EG über unlautere
Geschäftspraktiken, die das Lauterkeitsrecht
unionsweit harmonisiert hat, dient dem Schutz
der freien und informierten geschäftl ichen
Entscheidung des Durchschnittsverbrauchers, der
angemessen gut unterrichtet, aufmerksam und
kri tisch ist. Damit hat das vom EuGH bereits
zuvor entwickel te Verbraucherlei tbi ld Eingang in
das kodifizierte Lauterkeitsrecht der
Europäischen Union gefunden. Die Richtl inie
beschränkt sich nicht auf das Verbot
irreführender geschäftl icher Handlungen (Art. 6),
sondern erlegt Gewerbetreibenden unter der
Bezeichnung „Irreführende Unterlassungen“
(Art. 7) eigenständige Informationspfl ichten auf.
Der „aufgeklärte Verbraucher“ des europäischen
Verbraucherlei tbi ldes ist also zugleich
„aufzuklärender Verbraucher“. In der deutschen
Rechtspraxis gewinnt der Tatbestand des § 5a
UWG, der der Umsetzung des Art. 7 der UGP-
Richtl inie dient, zunehmend an Bedeutung. Dem
Verbraucher dürfen „wesentl iche Informa-
tionen“, die er für eine informierte geschäftl iche
Entscheidung benötigt, nicht vorenthal ten
werden. Welche Information ist wesentl ich? Wie
verhäl t sich die lauterkeitsrechtl iche Informa-
tionspfl icht zum Irreführungsverbot und anderen
Informationspfl ichten? Diesen Fragen geht der
Referent anhand von Beispielen aus der
Rechtsprechung nach.
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Jörn Feddersen, Jahrgang 1 968, hat in Hamburg
und Washington, D.C. , studiert und ist nach
richterl ichen Tätigkeiten an Amtsgerichten und
dem Oberlandesgericht in Hamburg seit
November 201 4 Richter am Bundesgerichtshof.
Er ist Mitgl ied des I . Zivi l senats, der
hauptsächl ich für die Bereiche Urheberrecht und
Gewerbl icher Rechtsschutz zuständig ist. Jörn
Feddersen ist Mitautor im Großkommentar zum
UWG (2 . Aufl . 201 4), im UWG-Kommentar von
Köhler/Bornkamm (seit 34. Aufl . 201 6) und des
Tepl i tzky, Wettbewerbsrechtl iche Ansprüche
und Verfahren (1 1 . Aufl . 201 6).
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